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Vorwort 

Am 6. Dezember 2009 ist Privatdozent Dr. Thilo Brandner in Berlin verstorben. 
Knapp ein Jahr später, am 26. November 2010, veranstaltete die Juristische Fa-
kultät der Humboldt-Universität zu Berlin ein Gedenkkolloquium zu seinen Eh-
ren. Das Thema des Kolloquiums „Gesetzgebung als wissenschaftliche Heraus-
forderung“ knüpft an ein zentrales Thema der Forschungen Thilo Brandners an. 
Der vorliegende Band enthält die auf diesem Kolloquium gehaltenen Reden. Ne-
ben dem Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 
Prof. Dr. Bernd Heinrich, sprachen frühere Habilitanden bzw. Assistenten an 
meinem Lehrstuhl und ich. Die Rechtsanwälte Dr. Gerhard Michael und Dr. 
Andreas Neun leiteten die Diskussionen. Möge dieser Band dazu beitragen, das 
Gedenken an Thilo Brandner wach zu halten. Er fehlt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, im November 2010 Michael Kloepfer
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Begrüßung  

Michael Kloepfer 

Ich begrüße Sie herzlich zu dem Gedenkkolloquium der Juristischen Fakultät der 
Humboldt-Universität zu Berlin, um Dr. Thilo Brandners zu gedenken, der am 
6.12.2009 verstorben ist. Besonders herzlich begrüße ich die Familie von Herrn 
Brandner, Christine Brandner; seine Schwester, Sabine Schaller, und Familie; 
seinen Bruder, Dr. Percy Brandner, mit Frau; seine Schwester Lou Brandner. Ich 
begrüße seine Studienkollegen, seine Fakultäts- und Lehrstuhlkollegen, seine 
Studenten, seine Freunde und Bekannten. Ich bedanke mich bei allen dafür, dass 
Sie gekommen sind.  

 
Sie zu diesem Gedenkkolloquium zu begrüßen fällt mir schwer, weil natürlich 
der Anlass ein denkbar trauriger ist. Wir sind hier, weil Thilo Brandner nicht 
mehr lebt. Und er hat eine große Lücke hinterlassen. Für jeden ist diese Lücke 
eine etwas andere. Seine Familie vermisst den Sohn und Bruder, seine Kollegen 
den aufgeschlossenen und hochintelligenten Mitstreiter und Freund, ich persön-
lich vermisse natürlich den Mit-Menschen, den Schüler und den brillanten Juris-
ten, mit dem ich viele ebenso interessante wie humorvolle Gespräche geführt ha-
be. Aber ich vermisse auch einfach sein Da-Sein, denn er war an meinem Lehr-
stuhl seit der Zeit in Trier und später in Berlin, d.h. seit über 25 Jahren immer 
präsent; er gehörte einfach dazu. Seine besondere Stellung am Lehrstuhl zeigte 
sich im Übrigen auch darin, dass er der Einzige der vielen ehemaligen Mitarbei-
ter war, der auch lange nach seinem Ausscheiden aus dem Lehrstuhl jedes Jahr 
zu der Weihnachtsfeier des Lehrstuhls eingeladen war, auch vor einem Jahr. Un-
vergessen sind etwa seine Weihnachtsgedichte bei diesen Feiern. 

 
So schwer es für mich ist, Sie zu dem Gedenkkolloquium zu begrüßen, so leicht 
ist es mir, Thilo Brandner zu loben. Ich kann nur Gutes über ihn sagen. Thilo 
Brandner war ein hervorragender Jurist. Und er war ein freundlicher, umgängli-
cher, gutmütiger, ja, guter Mensch, den Menschen zugewandt und an ihnen inte-
ressiert. Er hat nie etwas Böses über andere Menschen gesagt und hat seine juris-
tische Exzellenz nie dazu benutzt, andere zu beschämen oder vorzuführen. Ich 
erinnere mich beispielsweise an eine Mitarbeiter-Besprechung, bei der eine Fra-
ge auftauchte, die nur mit umfangreichem Detail- und Hintergrundwissen zu be-
antworten war. Meine übrigen Mitarbeiter mussten passen, nicht jedoch Thilo 
Brandner. Aus dem Stand zitierte er, stellte Zusammenhänge – her zeigte ad hoc 
hohe wissenschaftliche Qualität und Kenntnis. Und niemand nahm das übel oder 
fühlte sich unter Druck gesetzt, weil er in der Lage war, sich ohne Arroganz und 
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Vorführen der anderen zu äußern. Die einzige Reaktion seiner Kollegen war 
neidlose Bewunderung und der Satz von Gerhard Michael: „Thilo, gibt’s Dich 
auch als Taschenbuch?“  

 
Thilo Brandner war ein herzlicher Mensch, mit dem jeder gern umging, er ging 
auf jeden ein, hat jedem zugehört, war immer gesprächsbereit, Gespräche, die 
gleichermaßen entspannt wie unterhaltsam und humorvoll, kenntnisreich wie – ja 
auch das – lehrreich waren. Und immer – das kann ich noch einmal betonen – 
geprägt von Freundlichkeit und Toleranz. Streiten war seine Sache gewiss nicht. 
Er war gern in Gesellschaft – und man war gern in seiner Gesellschaft. 

 
Thilo Brandner war kein ehrgeiziger Kämpfer. Er konnte seine Talente und Fä-
higkeiten, sein großes Wissen, seine Leidenschaft für die Wissenschaft und die 
Forschung vielleicht nicht immer so darstellen, dass es für ihn persönlich zum 
Erfolg geführt hätte. Er war ein beliebter Lehrer, seine wissenschaftlichen 
Schriften sind herausragend – aber er hatte nicht die Fähigkeit, dies auch so deut-
lich zu machen, dass er damit umfassende Aufmerksamkeit erringen konnte. Er 
war eher der stille, bescheidene Arbeiter in der Wissenschaft, der nicht viel Auf-
sehen erregte, der eher im Hintergrund blieb, während andere mit großen Worten 
und Schritten auf ihrem Karriereweg vorangingen. Die auftrumpfende Selbstdar-
stellung war gewiss nicht seine Rolle. Gefragt sind solche leisen Töne im heuti-
gen Wissenschaftsbetrieb leider immer weniger. Diejenigen, die nicht zur tägli-
chen Selbstdarstellung befähigt sind, diejenigen, die hoffen, Gutes werde auch so 
bemerkt und setze sich – auch ohne große Worte – von selbst durch, bleiben da-
bei leider oft zurück. Aber es sind gewiss nicht die schlechteren, die da zurück-
bleiben. Ganz im Gegenteil, häufig – so auch Thilo Brandner – sind es diejeni-
gen, die die Universität mindestens so dringend braucht wie die, die viel Geld 
einwerben, die öffentlichkeitswirksam für die Universität arbeiten und zum so-
genannten Eliteerfolg – was das auch immer sei – beitragen. Solche wie Thilo 
Brandner sind diejenigen, welche die Lehre mit Leidenschaft betreiben, die im-
mer Zeit haben für ihre Studenten und immer wieder bereit sind, überobligato-
risch Lehrveranstaltungen durchzuführen.  

 
Eines der großen rechtswissenschaftlichen Themen von Thilo Brandner war die 
Gesetzgebung. Das war sein zentrales rechtswissenschaftliches Interesse, dazu 
hat er publiziert und auch viele Lehrveranstaltungen gehalten. Wir, seine ehema-
ligen Kollegen am Lehrstuhl, gedenken Thilo Brandners mit einem Kolloquium 
zu diesem seinem wissenschaftlichen Lieblingsthema. Das hätte ihn sicher fach-
lich interessiert und es hätte ihn gewiss auch sehr gefreut, alle, die ihn kannten, 
die er kannte, hier versammelt zu sehen.  
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Thilo Brandner war nicht nur ein ausgezeichneter Jurist, sondern er gehörte zu 
einer selten werdenden Gruppe umfassend gebildeter Juristen. Brandner war 
brillant und ein akademischer Lehrer mit Leib und Seele. Die Studenten dankten 
es ihm mit tiefer Sympathie und Anhänglichkeit. Und doch blieb ihm der so sehr 
gewünschte Berufsweg eines Professors an einer Fakultät versagt. Das hat ihn 
sicherlich sehr traurig gemacht und ihn vielleicht am Schluss verzagen lassen. 
Wir standen und stehen auch nach einem Jahr vor seinem Tod erschüttert und 
betroffen.  

 
Lassen Sie uns von dem gebildeten Juristen und großen Menschen Thilo Brand-
ner, der die Dichtung so liebte, Abschied nehmen mit dem ebenso berühmten 
wie letztlich wohl unergründlichen Hamlet-Monolog von Shakespeare. Mir je-
denfalls hat sich mit dem Tod von Thilo Brandner der Sinn dieser schon so oft 
gehörten Dichterworte neu erschlossen: 

„Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage:  
Ob's edler im Gemüt, die Pfeil' und Schleudern  

Des wütenden Geschicks erdulden, oder,  
Sich waffnend gegen eine See von Plagen,  

Durch Widerstand sie enden.  
Sterben – schlafen – Nichts weiter! – und zu wissen, dass ein Schlaf  

Das Herzweh und die tausend Stöße endet,  
Die unsers Fleisches Erbteil – 's ist ein Ziel,  

Aufs innigste zu wünschen. Sterben – schlafen – Schlafen!  
Vielleicht auch träumen! Ja, da liegt's:  

Was in dem Schlaf für Träume kommen mögen,  
Wenn wir den Drang des Ird'schen abgeschüttelt,  

Das zwingt uns still zu stehn.  
Das ist die Rücksicht,  

Die Elend läßt zu hohen Jahren kommen.  
Denn wer ertrüg' der Zeiten Spott und Geißel,  

Des Mächt'gen Druck, des Stolzen Mißhandlungen,  
Verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub,  

Den Übermut der Ämter, und die Schmach,  
Die Unwert schweigendem Verdienst erweist,  
Wenn er sich selbst in Ruh'stand setzen könnte  

Mit einer Nadel bloß!  
Wer trüge Lasten,  

Und stöhnt' und schwitzte unter Lebensmüh'?  
Nur  dass die Furcht vor etwas nach dem Tod –  

Das unentdeckte Land, von des Bezirk Kein Wandrer wiederkehrt  den Willen irrt,  
 daß wir die Übel, die wir haben, lieber Ertragen, als zu unbekannten fliehn.  

So macht Bewußtsein Feige aus uns allen…“ 


